
F E R I E N K A L E N D E R 

für das Schuljahr 2024/2025 

 

 

 
Datum Bezeichnung Behandlung nach § 61 GG 

Montag, 9. September 2024 
Beginn des Schuljahres  

2024/2025 
- 

Samstag, 26. Oktober 2024 Nationalfeiertag Feiertag 

Sonntag, 27. Oktober 2024 bis 

Donnerstag 31. Oktober 2024 
Herbstferien Feiertag 

Freitag, 1. November 2024 Allerheiligen Feiertag 

Samstag, 2. November 2024 Allerseelen Unterrichtsfrei 

Sonntag, 8. Dezember 2024 Maria Empfängnis Feiertag 

Montag, 23. Dezember 2024 Schulfrei gem. § 2 Schulzeitgesetz Unterrichtsfrei 

Dienstag, 24. Dezember 2024 

bis einschließlich 

Montag, 6. Jänner 2025 

Weihnachtsferien Unterrichtsfrei 

Montag, 10. Februar 2025 

bis einschließlich  

Samstag, 15. Februar 2025 

Semesterferien Unterrichtsfrei 

Mittwoch, 19. März 2025 Landesfeiertag Unterrichtsfrei 

Samstag, 12. April 2025 

bis einschließlich 

Montag, 21. April 2025 

Osterferien Unterrichtsfrei 

Donnertag, 1. Mai 2025 Staatsfeiertag  Feiertag 

Donnerstag, 29. Mai 2025 Christi Himmelfahrt Feiertag 

Samstag, 7. Juni 2025 Pfingstferien Feiertag 

Montag, 9. Juni 2025 Pfingstferien Feiertag 

Donnerstag, 19. Juni 2025 Fronleichnam Feiertag 

Samstag, 5. Juli 2025 

bis einschließlich 

Sonntag, 7. September 2025 

Sommerferien - 

Montag, 8. September 2025 Beginn des Schuljahres 2025/2026 - 

 

 
 

Hinweis zur Eingabe von schulautonom freien Tagen: 

 

Da der 26.10.2024 auf einen Samstag fällt, können im Schuljahr 2024/25 gemäß § 2 Abs. 5 

Schulzeitgesetz höchstens 3 Tage vom Schulgemeinschaftsausschuss für schulfrei erklärt werden. Für 

mit Unter- und Oberstufe geführte allgemein bildende höhere Schulen wurden von der 

Bildungsdirektion für Tirol folgende Tage schulfrei erklärt: 30. Mai 2025, 20. Juni 2025. Somit kann nur 

ein weiterer Tag vom Schulgemeinschaftsausschuss für schulfrei erklärt werden. 

 

Die schulautonom freien Tage müssen individuell erfasst werden. Als Bezeichnung tragen Sie ein:  

„1. schulautonom freier Tag“, „2. schulautonom freier Tag“, usw.  



 Ein einzelner schulautonom freier Tag führt zu keinem MDL-Entfall und muss als Feiertag 

(Häkchen „Feiertag“ -> Feld ist rot hinterlegt) gekennzeichnet werden. 

 Bei mehreren aufeinander folgenden schulautonom freien Tagen entfallen die 

Mehrdienstleistungen und die Tage werden unterrichtsfrei gesetzt (Feld ist orange hinterlegt). 

 Wenn in einer Schulwoche sämtlicher Unterricht – egal ob es sich ganz oder teilweise um 

„privilegierte“ Tage (z.B. Feiertage, schulautonom freie Tage) handelt – entfällt, kommen keine 

MDL zur Auszahlung.  


